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Steuerstrafrecht

▶▶ Landgericht Leipzig
täterschaft, Beihilfe oder leichtfertige Steuerverkürzung:  
Steuerberater gibt falsch geschätzte uSt-Voranmeldungen ab

| Ein Steuerberater, der geschätzte USt-Voranmeldungen für Mandanten 
abgibt, setzt sich dem Vorwurf der Steuerhinterziehung aus, wenn sich die 
Schätzungen hinterher als zu niedrig herausstellen. Allerdings ist die 
Rechtsprechung des BGH zum „berufstypischen Verhalten“ zu beachten. |

Streitig war, inwieweit der Steuerberater Kenntnis von den tatsächlichen 
( höheren) Umsätzen hatte. Die Staatsanwaltschaft ging von täterschaftlicher 
Steuerhinterziehung des Steuerberaters aus. Das AG Leipzig verneinte zwar 
Täterschaft, verurteilte ihn aber wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu 
einer Geldstrafe. Er habe billigend in Kauf genommen, dass die Umsätze der 
Mandantin tatsächlich höher waren.

Das LG Leipzig (16.10.17, 15 Ns 202 Js 49069/15, rechtskräftig, Abruf-Nr.            
198096) hob das AG-Urteil in der Berufung auf. Es verneinte unter Zugrunde-
legung der BGH-Rechtsprechung zum „berufstypischen Verhalten“ (BGH 
21.12.16, 1 StR 112/16, wistra 17, 270 m.w.N.) auch den Beihilfevorsatz und ver-
urteilte den Steuerberater nur wegen leichtfertiger Steuerverkürzung (§ 378 
AO) zu einer Geldbuße. (RD)

Vorinstanz: Vorsatz!

nur leichtfertige 
Steuerverkürzung

▶▶ Finanzgericht Niedersachsen
Grundsätzlich gilt: Keine Aussetzung der Vollziehung nach 
eröffnung des insolvenzverfahrens

| A wurde beschuldigt, als Finanzbuchhalterin Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung zugunsten der GmbH geleistet zu haben. A beantragte die AdV des 
angefochtenen Haftungsbescheids. Während des laufenden finanzgericht-
lichen Verfahrens wurde ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der A gestellt. Das FG Nieder sachsen hat nun am 4.10.17 
(14 V 65/17, Abruf-Nr. 198097) über den AdV-Antrag entschieden:  Nach § 69 
Abs. 2 FGO soll eine AdV erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der Recht-
mäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die 
Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch  überwiegende 
öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte. |

Da eine „Vollziehung“, insbesondere eine Zwangsvollstreckung während der 
Dauer des Insolvenzverfahrens, nicht stattfindet, sondern eine Durchsetzung 
derartiger Ansprüche nur noch nach Maßgabe der Vorschriften der Insolvenz-
ordnung möglich ist und vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründete 
Steuerforderungen lediglich ein Recht zur Teilnahme an dem Insolvenzver-
fahren gewähren, macht die Anordnung, die Vollziehung des Bescheids aus-
zusetzen, keinen Sinn mehr. Daher kann ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Steuerschuldners das mit dem 
(bisherigen) Antrag verfolgte Ziel nicht mehr erreicht werden. Mit der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Steuerpflichtigen, 
der eine AdV der ihm erteilten Steuerbescheide begehrt, sei das Rechts-
schutzbedürfnis für einen solchen Antrag entfallen. (CW)

nach eröffnung des 
insolvenzverfahrens 
gilt nur noch die 
inso, AdV-Anträge 
bleiben wirkungslos


